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im
In seiner Budgetrede vorn 28. April hat der englische Schatz-

kanzler Churchill zur großen Ueberraschung der Seidenindustrie
und des Handels aller Länder, und nicht zuletzt derjenigen Groß-
Britanniens kundgetan, daß vom 1. Juli 1925 an die englische
Regierung auf Seide, Kunstseide und Seidenwaren Zölle erheben
und die inländische Kunstseidenerzeugung mit einer Gebrauchs-
steuer belegen werde. Die Ueberraschung war umso größer, als
zwar wohl bekannt war, daß die englischen Seidenfabrikanten,
gestützt auf das englische industrieschutzgesetz, bei der Re-
gierung eine Untersuchung der Produktions- und Konkurrenz-
Verhältnisse der englischen Seidenindustrie verlangt und um einen
weitgehenden Zollschutz nachgesucht hatten und eine Lösung
der Zollfrage auf diesem „normalen" Wege erstrebten, nicht aber,
daß die Regierung auf diesem Gebiete zu Fiskalmaßnahmen
greifen werde. Als solche stellt sich aber der Vorschlag der
Regierung dar, der nicht nur die Fertigerzeugnisse mit Zöllen
belastet, sondern auch das Rohmaterial und überdies die in
England hergestellte Kunstseide mit einer besonderen Steuer be-
legt und endlich aus Zöllen und Steuern auf Seide ein Ertrag-
nis von nicht weniger als 7 Millionen Pfund erwartet.

Der Widerstand gegen die Vorschläge des Schatzkanzlers setzte
sofort in scharfer Weise ein. Die französischen und italieni-
sehen Seidenfabrikanten forderten ihre Regierungen auf, in London
Protest einzulegen und zum mindesten eine Hinausschiebung des
Zeitpunktes der Erhebung der Zölle zu verlangen. Dabei bleibe
dahingestellt, wieweit die französischen und italienischen Seiden-
industriellen, die für ihre Erzeugnisse selbst Schutzzölle bean-
spruchen, berechtigt sind, der englischen Regierung Vorwürfe zu
machen. Mehr Gewicht hatten natürlich die Einwände der
Seidenindustriellen und -Händler des eigenen Landes, deren Kri-
tik, Wünsche und Begehren in der Presse, in zahlreichen Ver-
Sammlungen und endlich auch in der Sitzung des. Unterhauses
vom 11. Mai zum Ausdruck kamen. Das Unterhaus erteilte der
Vorlage der Regierung mit zwei Drittel Mehrheit grundsätzlich
seine Zustimmung, ermächtigte sie aber, mit den beteiligten
Kreisen zu unterhandeln, um inbezug auf die endgültige Fest-
Setzung der Ansätze eine Verständigung herbeizuführen. Den
stärksten Widerstand fanden, was vom Standpunkte der Industrie
begreiflich erscheint, die Zölle auf Rohseide und Kunstseide, wie
auch die Besteuerung der Kunstseide. Die Zölle auf den Ge-
weben und Wirkwaren und auf der Konfektion wurden haupt-
sächlich von den britischen Großhandels- und Exportfirmen be-
anstandet, die in der Londoner Handelskammer ihre Vertretung
besitzen. Soweit sich das Ergebnis der Unterhandlungen mit
der englischen Regierung zurzeit überblicken läßt, hat diese den

ursprünglichen fiskalischen Charakter ihrer Vorlage zugunsten
des Schutzzollprinzips wesentlich abgeschwächt und es haben die
Befürworter von Maßnahmen zum Schutze der Seidenweberei,
der Einschränkung der Arbeitslosigkeit und der Beschaffung neuer
Arbeitsgelegenheiten den Sieg davongetragen gegenüber der Auf-
fassung des ehemaligen Freihändlers Churchill, es sei die Ein-

fuhr von Seiden und Seidenwaren in erster Linie als ergiebige
Einnahmequelle zu verwerten. Nur so läßt es sich erklären, daß
die Zölle auf der Rohseide und der Kunstseide und die Steuer
auf der Kunstseide erheblich herabgesetzt worden sind, während
es für die Gewebe bei den ursprünglichen Ansätzen verbleiben
soll, und ein Entgegenkommen dem Seidenwarenhandel gegen-
über sich einzig durch die Ermäßigung der Wertzölle auf halb-
seidenen Wirk- und Konfektionswaren feststellen läßt.

Wir veröffentlichen nunmehr die in Frage kommenden Zölle,
wobei neben den ursprünglichen Ansätzen im Budget (Finan-
cial statement) für das Jahr 1925/26, auch die Zölle zum Ab-
druck gelangen, wie sie aus den bisherigen Vereinbarungen zwischen
der Regierung und den beteiligten britischen Kreisen hervor-
gegangen sind.

Ursprünglicher Zoll Vereinbarter Zoll

per engl. Pfund (453,59 g)
L. s. d. L. s. d.

Seidencocons und Seidenabfälle aller Art:
unabgekocht 0.1.6 0.1.0
ganz oder teilweise abgekocht 0. 3. 0

Rohseide:
unabgekocht 0.4.0 0.3.0
ganz oder teilweise abgekocht 0. 5. 9

Seide, gezwirnt oder gesponnen, einschl.
Seidengarne und Fäden aller Art:

unabgekocht 0.4.8 0.3.0
ganz oder teilweise abgekocht 0.6.8 —

Seide enthaltende Gewebe:
unabgekocht 0.5.3 —
ganz oder teilweise abgekocht 0.7.9

Garne aus Kunstseide,
auch gezwirnt und geflochten 0.3.0 0.2.0
sowie Abfälle 0.3.0 0. 1.0

Kunstseide enthaltende Gewebe 0.3.6
Nicht besonders aufgeführte Artikel,

die ganz oder teilweise aus Seide oder
Kunstseide hergestellt (made up) sind:

wenn mehr als 20% Seide oder
Kunstseide im Wert enthaltend 331/a"/« —:

des Gesamtwertes

wenn 5-20o/o Seide oder Kunst-
seide im Wert enthaltend 33V:!<V<> 10o/o

des Gesamtwertes des Gesamtwertes

wenn nicht mehr als 5o/o Seide oder
Kunstseide im Wert enthaltend 331/3 o/o 20/0

des Gesamtwertes des Gesamtwertes

Für die im Inland hergestellten Kunstseidengarne und -Ab-
fälle hatte die Regierung eine Steuer im Betrage von 2L3 Schi!-
ling per Pfund vorgesehen. Der Ansatz ist nunmehr ermäßigt
worden auf 1 Schilling für Kunstseidengarne und auf C> Schil-
ling für Kunstseidenabfälle. Für Erzeugnisse aus Kunstseide ist
eine jährliche Gebühr (Annual licence duty) von 1 Pfund fest-
gesetzt.

Die Erzeugnisse aus den Dominions und Kolonien sollen
fünf Sechstel der vollen Zölle bezahlen.
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